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„Man soll die Feste feiern wie sie fallen….“ 
 
Geselliges Beisammensein ist ein menschliches Grundbedürfnis. So ist auch in Egelsbach immer 
etwas los. Straßenfeste, Märkte und ähnliche Veranstaltungen bereichern das soziale Leben und 
sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. 
 
Alle Veranstaltungen haben eins gemeinsam: Sie müssen sorgfältig geplant und von verschiedenen 
Behörden genehmigt werden. Hierfür benötigen wir jedoch Ihre Unterstützung, denn nur wenn uns 
alle notwendigen Rahmeninformationen bekannt sind, können wir Sie über Ihre Pflichten als Veran-
stalter informieren. 
 
Dieser Leitfaden fasst zusammen, was Sie als Veranstalter alles zu bedenken haben und wie viel 
Vorlaufzeit für die Organisation der Veranstaltung, insbesondere für die Einholung von Ge-
nehmigungen, notwendig ist. 
 
Ziel des Informationspaketes „Veranstaltungen“ ist es, Ihnen möglichst viele Informationen über 
rechtliche Rahmenbedingungen zu der von Ihnen geplanten Veranstaltung zu vermitteln und Ihnen 
durch die Zurverfügungstellung notwendiger Antrags- und Anzeigeformulare zusätzliche Behörden-
wege zu ersparen. 
 
Genehmigungspflicht 
 
Grundsätzlich muss jede Veranstaltung genehmigt werden, die über den privaten Bereich, wie zum 
Beispiel Familienfeste, hinausgeht. 
 
Für jede Veranstaltung müssen verschiedene Sicherheitsaspekte überprüft werden, um Gefahren im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung zu verhindern. 
 
Wenn Straßen, Gehwege oder öffentliche Plätze für Ihre Veranstaltung durch Gegenstände belegt 
werden oder diese für den normalen Verkehrsteilnehmer nicht mehr zur Verfügung stehen, findet 
eine übermäßige Straßennutzung statt, für die eine Erlaubnis nach § 29 Absatz 2 Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) erforderlich ist. 
 
Sofern zur Durchführung der Veranstaltung verkehrsregelnde Maßnahmen wie z. B. die Einrichtung 
von Haltverboten oder Straßensperrungen erforderlich sind, müssen diese schriftlich beim  
Ordnungsamt beantragt werden. Die Maßnahmen werden in einer verkehrsrechtlichen Anordnung 
zusammengefasst und Ihnen zugeschickt. 
 
Bitte füllen Sie die nachfolgenden Informationen sorgfältig aus, und legen Sie Ihrem Antrag einen 
Musterplan oder eine Skizze mit Angabe von Straßenname/n und Hausnummer/n bei. 
 
Das vollständig ausgefüllte Informationspaket geben Sie bitte zwei Monate vor Veranstaltungs-
beginn am Empfang des Rathauses zur weiteren Bearbeitung ab. Anträge und Anzeigen werden 
von dort automatisch an die zuständigen Stellen weitergeleitet.  

 

Anzeigenerstatter/Veranstalter: 

 

 
Firma/Verein/Gesellschaft: ……………………………………………… 

Name, Vorname: ……………………………………………… 

Straße: ……………………………………………… 

PLZ und Ort: ……………………………………………… 

Telefon (ggfls. Handynummer): ……………………………………………… 

Email: ……………………………………………… 
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Was wird benötigt? / Was ist geplant? 
Bitte  

ankreuzen 

Auf der Veranstaltung werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht oder Lebensmittel verkauft.  

Auf der Veranstaltung werden Waren verkauft oder Verträge abgeschlossen.  

Auf der Veranstaltung erfolgt eine Beschallung (Instrumente, Ansagen, Betrieb einer Verstärkeranlage).  

Auf der Veranstaltung werden Zelte, Pavillons, Überdachungen, Bühnen oder Schausteller-Fahrgeschäfte (Karussells) errichtet 

oder betrieben. 
 

Auf der Veranstaltung kommt Pyrotechnik (Feuerwerk) zum Einsatz.    

Für die Veranstaltung sollen öffentliche Straßen, Plätze oder Grünanlagen genutzt werden.  

Auf die Veranstaltung soll durch Plakatierung oder Werbeaufsteller hingewiesen werden.  

Auf der Veranstaltung werden Tiere ausgestellt oder verkauft.  

Für die Veranstaltung ist ein Trinkwasseranschluss erforderlich (Festanschluss oder Hydrant).  

Für die Veranstaltung wird ein Stromanschluss benötigt.  

Auf der Veranstaltung soll mit offenem Feuer umgegangen werden.  

Auf der Veranstaltung kommt Flüssiggas zum Einsatz.  

 
* Zusatzinfo: 
Im Falle der Notwendigkeit einer Erlaubnis für den Einsatz von Pyrotechnik setzt sich das  
Ordnungsamt mit Ihnen in Verbindung. Grundsätzlich kann in Egelsbach aufgrund der Nähe zum 
Flugplatz nicht mit einer Erlaubnis gerechnet werden. 
 
 
Sicherheitsrelevante Prüfung 
 
Jede Veranstaltung wird vorab nach sicherheitsrelevanten Kriterien für Besucher, Teilnehmer und 
Anlieger überprüft. Je nach Einstufung der Sicherheitslage werden weitere Maßnahmen zum Schutz 
der Betroffenen erforderlich. Möglicherweise werden nach erfolgter Prüfung weitere Unterlagen 
angefordert. 
 
 
Veranstaltungsort / Veranstaltungszeitraum / Verantwortlicher für die Veranstaltung 

 
Name der Veranstaltung: 

Kurzbeschreibung der Veranstaltung: 

Veranstaltungsort: 

Ist der Veranstaltungsort im Gebäude? 

 

Ist der Veranstaltungsort im Freien? 

ja  nein  

 

ja  nein  



            Seite 4 von 17 

 

Veranstaltungsdatum: (von - bis) 

Datum: Datum: Datum: Datum: 

Veranstaltungszeitraum: 

 

______ Uhr. 

 

______ Uhr. 

 

______ Uhr. 

 

______ Uhr. 

 

______ Uhr. 

 

______ Uhr. 

 

______ Uhr. 

 

______ Uhr. 

 

Erwartetes Besucheraufkommen 

a) Gesamtzahl 

b) max. zur gleichen Zeit anwesende Personenzahl 

 

a) __________ 

 

b) __________ 

 

a) __________ 

 

b) __________ 

 

a) __________ 

 

b) __________ 

 

a) __________ 

 

b) __________ 

Aufbau: 

 

Abbau: 

am: ____________ um ____________ Uhr. 

 

am: ____________ um ____________ Uhr. 

Wird ein besonders hilfebedürftiger Personenkreis erwartet,  

z. B. Kinder, Behinderte?  

Wenn ja, bitte kurz erläutern. 

ja  

 

nein  

Bei Veranstaltungen im Gebäude: 

Wird ein amtlich genehmigter Bestuhlungsplan genommen? 

ja    Nummer: __________________ (in Kopie beifügen) 

 

nein    (bitte abweichenden Plan mit Begründung beifügen) 

Ansprechpartner/Verantwortlicher während der Veranstaltung 

(Name / Telefon-Nr.): 

 

Ist die verantwortliche Person ein geprüfter Meister für Veranstal-

tungstechnik oder hat eine gleichwertige Qualifikation nach § 39 

Muster-Versammlungsstättenverordnung? 

ja  

 

nein  

 
Sicherheitsdienst / Ordnungsdienst / Sanitätsdienst / Brandsicherheitsdienst 

 

Wird ein Ordnungsdienst/Sicherheitsdienst eingesetzt? 

 

ja  

 

nein  

Wenn ja, bitte Namen und Anschrift angeben: 

 

Wie viel Sicherheits-/Ordnungsdienstpersonal wird eingesetzt? 

Bitte in einem Plan die Einsatzbereiche mit Aufgaben einzeichnen 

 

Werden Absperrvorrichtungen aufgestellt? 

Wenn ja, bitte im Plan einzeichnen und beschreiben. 

 

ja  

 

nein  

Wird ein Sanitätsdienst eingesetzt? 

 

ja  

 

nein  

Wenn ja, bitte Namen und Anschrift angeben: 

 

Welcher Umfang an Sanitätsdienst ist geplant? 

Bitte in einem Plan die Standorte des Sanitätsdienstes bzw. die 

Einsatzbereiche einzeichnen 

 

Wird ein Brandsicherheitsdienst durch die Feuerwehr vorgesehen? 

 

ja  

 

nein  

Welcher Umfang an Brandsicherheitsdienst ist geplant? 

 

Liegt ein Sicherheitskonzept vor? (in der Regel für Veranstaltungen 

mit mehr als 5.000 Besuchern erforderlich) 

Wenn ja, bitte beifügen. 

ja  

 

nein  

 
Für die Erste-Hilfe-Absicherung (Sanitätsdienst) bzw. für den Brandsicherheitsdienst Ihrer Ver-
anstaltung vor Ort wird empfohlen, mit dem Ordnungsamt Kontakt aufzunehmen. Danach wird ge-
klärt, ob und wie viel Personal bzw. Einsatzfahrzeuge der Hilfsorganisation bzw. der Feuerwehr vor 
Ort erforderlich sind. 
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Sonn- und Feiertage 
 
Sonn- und Feiertage sind besonders geschützte Tage. Hier sind bei Veranstaltungen die Be-
stimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes zu beachten. Nähere Auskünfte erhalten Sie hierzu 
bei der Gewerbe- / Gaststättenbehörde. 
 
 
Jugendschutz 
 
Die Bestimmungen des Jugendschutzes sind mir bekannt. Zur Durchsetzung sind folgende Maß-
nahmen geplant: 
 

 Einlasskontrolle ab _______ Jahre 
 

 ab 00:00 Uhr Kontrolle der Anwesenden und ggfls. Ausschluss 
 

 Getränkeabgabenkontrolle (alkoholische) 
 

 Stempel/Armbändchen 
 

 Belehrung der Diensthabenden bei der Getränkeausgabe 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 
Lebensmittel- u. Getränkeverkauf 
 
Bei Veranstaltungen ist nach § 6 des Hessischen Gaststättengesetzes seit dem 01.05.2012 für 
jeden Standbetreiber die Abgabe von Lebensmittel und Getränken beim Ordnungsamt anzuzeigen. 
 
Nähere Information ersehen Sie auf der Seite: http://lebensmittelhygiene.portal.bgn.de/10035 unter 
dem Punkt „ASI 11.1 – Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygienepraxis in ortsveränderlichen Be-
triebsstätten“, oder beim Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Kreises Offenbach  
in Dietzenbach. 
 

Ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum  

Verzehr an Ort und Stelle geplant?  

 

ja  

 

nein  

Wenn ja, bitte Anzahl der Stände angeben 

 

_____ Imbissstände          davon mit Holzkohlegrill   _____ 

  davon mit Gas_____  

 

_____ Getränkestände  davon mit Schankanlage _____ 

 

Zur Verabreichung vorgesehene Getränke: 

 

Zur Verabreichung vorgesehene Speisen: 

 

Wenn der Veranstalter nicht selbst die Abgabe von Speisen und 

Getränken vornimmt, bitte Namen und Anschrift der/des Be-

treiber(s) samt Speisen- und Getränkeangebot angeben  

 

Werden Lebensmittel (zum Mitnehmen) verkauft? 
Bitte Namen, Vornamen, Anschriften und Sortiment der Anbieter ggf. auf 

einem Beiblatt angeben. 

Sollen darüber hinaus Waren verkauft werden oder  

Dienstleistungen angeboten werden? 

Bitte Namen, Vornamen, Anschriften und Sortiment der Anbieter ggf. auf 

einem Beiblatt angeben. 

http://lebensmittelhygiene.portal.bgn.de/10035
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Folgende Toilettenanlagen stehen Besuchern zur Verfügung: 

 

___ Toilettenbecken für Frauen 

 

___ Toilettenbecken für Männer 

 

___ Urinale bzw. m lfd. Rinne für Männer 

 

___ Behindertentoiletten 

 

___ es werden ___ „Dixi“-Toiletten aufgestellt 

 

___ es werden ___ Toilettenwagen bereitgestellt 

 

Stehen Personaltoiletten in der Nähe der  

Versorgungsstätte zur Verfügung?  

 

Ja    Anzahl ______       Nein       

Ist eine Trinkwasserversorgung der Stände über Hydranten  

vorgesehen? 

 
 

 

Ja            _____ Standrohre 

  

Hydrant  (Nrn.) __________,  __________,  __________ 

 

Kommen mobile Schlauchleitungen zum Einsatz? Ja           Nein  

Sind die verwendeten Materialien (Schläuche, Rohre, Armaturen 
usw.) für Trinkwasser bzw. Lebensmittel zugelassen und  
zertifiziert? 

Ja           Nein  

Werden Festanschlüsse für Trinkwasser verwendet? Ja           Nein  

 
 

Lotterien / Tombola 
 
Für Lotterien oder Tombola gelten zusätzliche Bestimmungen. Bitte richten Sie Ihre Anfrage mit 
Angabe Ihrer Postanschrift und Telefonnummer schriftlich an das Ordnungsamt – gerne auch per 
E-mail: gemeinde@Egelsbach.de. 
 

Plakatwerbung 
 

Es sollen Plakate in öffentlichem Verkehrsraum aufgehängt / 

aufgestellt werden: 

 

ja                                          nein  

Wenn ja, bitte Zeitraum der Aufstellung (von – bis) angeben:  

Werbezweck: 
 

Stückzahl der Plakate: 

 

Größe der Plakate in DIN: 
 

Sonstiges: 
 

 

Die Plakatgenehmigung mit den zulässigen Standorten wird Ihnen zugeschickt. 

 
Banner 

 

Es sollen Banner in öffentlichem Verkehrsraum aufgehängt  

werden: 

 

ja                                          nein  

Wenn ja, bitte Zeitraum (von – bis) angeben:  

Werbezweck: 
 

mailto:gemeinde@Egelsbach.de
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Stückzahl der Banner: 

 

Größe der Banner in Länge x Höhe: 
 

Ortsangabe: 
 

 

Die Bannergenehmigung mit den zulässigen Standorten wird Ihnen zugeschickt. 

 
 

Nutzung öffentlicher Straßen, Plätze, Grünanlagen 
 

Die Veranstaltung findet auf 

 

öffentlicher Fläche   

    statt. 

privater Fläche:   

Folgende Straßen sollen gesperrt werden, die als Veranstaltungsfläche 

dienen (bitte in einem Plan einzeichnen): 

 

Insgesamt sollen folgende Straßen gesperrt werden: 
 

Bitte Umleitungsstrecken für den Verkehr benennen  

(Skizze bitte beifügen): 

 

Müssen Buslinien verlegt werden? 
 

ja                                           nein  

Der Veranstaltungsraum soll zu folgenden Zeiten befahren werden: 

 

am: ____________ um ____________ Uhr. 

 

am: ____________ um ____________ Uhr. 

Folgende Parkplätze stehen zur Verfügung (Anzahl/Ort): 
 

Welche Aufbauten sind in dem gesperrten Bereich geplant 

Bitte einen Aufbau- / Belegungsplan mit den einzelnen Aufbau-

ten/Ständen/Sitzgelegenheiten inkl. der Anzahl der Sitzmöglichkei-

ten, Flucht- und Rettungswege beifügen. Bitte die konkrete Be-

maßung vornehmen. 

 

Grundsätzlich sind alle verkehrsrechtlichen Anordnungen von Polizeibeamten bzw. Ordnungs-
polizeibeamten zu beachten. Öffentliche Verkehrsflächen müssen in ausreichender Breite (in der 
Regel 5,00 m, an Engstellen mindestens 3,50 m) und Höhe (4,50 m) für die Auffahrt von Feuerwehr- 
und Rettungsfahrzeugen freigehalten werden. Feuerwehrzufahrten sind dauerhaft freizuhalten, hier 
dürfen keine Ständer oder Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Ebenso sind die Hydranten der 
Wasserversorgung freizuhalten! 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem unzureichenden Aufbau- / Belegungsplan mit den 
gewünschten Informationen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wir z. B. Brandsicherheitsdienst, 
Sanitätsdienst, Ordnungsdienst erforderlich sein können, was zu Mehrkosten der Veranstaltungs-
durchführung führt. Bitte legen Sie einen detaillierten Plan vor – mit allen Aufbauten, Ständen, Sitz-
gelegenheiten, der Anzahl der Sitzmöglichkeiten, der Flucht- und Rettungswege. Geben Sie bitte für 
die Aufbauten, Sitzmöglichkeiten, Flucht- und Rettungswege etc. konkrete Maße an. 

 

Bei Veranstaltungen nach § 29 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung muss sich der Veranstalter u. a. 
verpflichten, den zuständigen Behörden alle Aufwendungen für besondere Maßnahmen zu er-
statten, die aufgrund der Veranstaltung entstehen. Unter § 29 StVO fallen Veranstaltungen, die den 
öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Gehweg, Straße, Verkehrsberuhigter Bereich, Parkplätze auf  
Privatgelände wie bei einem Einkaufsmarkt) betreffen. Dabei ist unerheblich, welche Veranstaltung 
dort stattfindet (z. B. Straßenfest, Konzert, Flohmarkt, Umzüge). 
 
Dazu hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das Formblatt „Ver-
anstaltungserklärung“ herausgegeben. Dieses Formular liegt dem Leitfaden bei, und muss ausge-
füllt zusammen mit dem Antrag vorgelegt werden. 
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VERANSTALTERERKLÄRUNG 
 
 
 
Name: ……………………………………………… 

Vorname/n: ……………………………………………… 

Straße: ……………………………………………… 

PLZ und Ort: ……………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………… 

 
 
 
Hinsichtlich der von mir beantragten Veranstaltung 
 
 
Bezeichnung der Veranstaltung: ……………………………………………… 
 
Datum der Veranstaltung: ……………………………………………… 
 
 
erkläre ich Folgendes: 
 

1. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundesfern-
straßengesetzes (FStrG) bzw. § 16 des Hess. StrG. darstellt, und ich als Erlaubnisnehmer 
alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der Straßenbaulast durch Sondernutzung 
entstehen. 

 
2. Mit ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde  

keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straße samt Zubehör durch die Sonder-
nutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im 
Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht. 

 
3. Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für be-

sondere Maßnahmen verlangen können, verpflichte ich mich diese zu erstatten. 
 

4. Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtver-
sicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Eine Be-
stätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur 
Verfügung bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mit ist bekannt, dass ohne eine 
solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
………….           ……………………...  ……………………………………………... 
Datum                Unterschrift    Name in Druckbuchstaben oder Stempel 
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Bestätigung der Versicherungsgesellschaft zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbe-
hörde über den Haftpflichtversicherungsschutz für eine Veranstaltung 

 
 
Der Bürgermeister 
als Ordnungsbehörde 
der Gemeinde Egelsbach 
Freiherr-vom-Stein-Straße 13 
63329 Egelsbach 
 
 
Versicherungsgesellschaft: ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 

Veranstalter/Versicherungsnehmer: ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 
 

Betreff: ______________________________________________ 
 (Veranstaltung) 

am: ______________________________________________ 
 (Veranstaltungstag/e) 

Vers.-Schein- bzw. Mitgliedsnummer: ______________________________________________ 
 

 
Bestätigung 

 
Hiermit bestätigen wir, dass im Rahmen und Umfang der oben bezeichneten Versicherung Versicherungsschutz für die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 StVO 
(Randnr. 20–23) für die Vorbereitung und Durchführung der oben bezeichneten Veranstaltung besteht. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf alle Risiken im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Kraftfahrzeugen 
und Anhängern. Hiervon ausgenommen sind Risiken, die durch Versicherungen nach dem Gesetz über die Pflichtversi-
cherung für Kraftfahrzeughalter abzusichern sind (§ 1 PflVG) oder für die in gleicher Weise und in gleichem Umfang wie 
beim Bestehen einer Kfz-Haftpflichtversicherung einzutreten ist (§ 2 Abs. 2 PflVG). 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf öffentlich-rechtliche Ansprüche (wie z.B. straßenrechtliche Erstattungs-
ansprüche). 
 
Individuell gemäß Vertragsinhalt anzupassen (zutreffende Alternative bitte ankreuzen): 
 
Die Versicherungssummen betragen je Versicherungsfall 
 

 __________ Euro für Personenschäden (innerhalb dieser Versicherungssumme ohne weitere Begrenzung für die 
einzelne Person , __________ Euro für Sachschäden und __________ Euro für Vermögensschäden. 
 

 __________ Euro pauschal für Personen- und Sachschäden (innerhalb dieser Versicherungssumme ohne weitere 
Begrenzung für die einzelne Person) und __________ Euro für Vermögensschäden. 
 

 __________ Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (innerhalb dieser Versicherungssumme  
ohne weitere Begrenzung für die einzelne Person). 
 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle anlässlich dieser Veranstaltung beträgt das 
______-fache dieser Versicherungssummen. 
 
 
 
 

 
___________________ ___________________________________________________ 
Datum                 Unterschrift und Stempel der Versicherungsgesellschaft 
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Beschallung / Inbetriebnahme von Tongeräten 

 

Sollen Tongeräte (Instrumente, Beschallungsanlage) in Betrieb 

genommen werden? 

 

ja  

 

nein  

Bitte geben Sie nebenstehend die Art der Beschallung an, um 

mögliche Auswirkungen auf die Nachbarschaft beurteilen zu  

können.   

 Moderation 

 Abspielen von Tonträgern 

 Live-Musik 

    (z.B. Rock, Pop, Punk, Volksmusik, Klassik) 

 

......................................................................................................... 

 

Name der Band / des Künstlers 

 

......................................................................................................... 

(Bei mehr als einem Programmpunkt fügen Sie bitte einen zeitlichen 

Programmablauf bei) 

Art und Umfang der Beschallungstechnik (bitte nehmen Sie hierzu 

Rücksprache mit dem Künstler/Techniker): 

 

 es kommt keine Verstärkeranlage zum Einsatz 

 es wird eine Verstärkeranlage benutzt 

 die Verstärkeranlage verfügt über einen Limiter 

 

 Lautsprecher werden  mit Stativ  ohne Stativ   

 auf dem Geländeboden  auf dem Bühnenboden aufgestellt 

 

 Es kommt ein geflogenes System zum Einsatz (Lautsprecher werden 

aufgehängt) 

 

Bitte fügen Sie ggf. einen Lageplan bei, auf dem die Aufstellorte und die 

Abstrahlrichtung der Lautsprecher ersichtlich ist 

 
 

Tiere 
 

Werden bei der Veranstaltung Tiere zur Schau gestellt? 
 

Ja    nein   

wenn ja, Art der Zurschaustellung 

 

Bei Zirkusgastspielen „Antrag auf Platzvergabe für Zirkusgast-

spiele“ ausfüllen und beilegen 

 
 Zirkus   Antrag Platzvergabe beigefügt 

 

 Markt mit Verkauf   Börse / Tausch 

 

 Tierschau / Ausstellung   Ponyreiten u. ä. 

 

 anderes       

 

Tierarten (Anzahl) 

 

 

___ Geflügel   ___ Psittaciden (Vögel) 

 

___ Hunde   ___ Katzen 

 

___ Fische  ___ Reptilien 

 

___ Klauentiere   ___ Pferde 

 

___ andere 

 

Inhaber der Erlaubnis gem. § 11 Tierschutzgesetz oder verantwort-

liche Person (Anschrift): 

 

 

 

ausstellende Behörde: 

 

 

 

 

Name, Vorname _____________________________________ 

 

PLZ _____   Ort  _____________________________________ 

 

Straße, H-Nr.   _____________________________________ 

 

Behörde          _______________________________________ 

 

PLZ _____   Ort  _____________________________________ 

 

Straße, H-Nr.   _____________________________________ 
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Nachtruhe 
 

Bitte achten Sie darauf, dass Musikdarbietungen und sonstige Arbeiten, die die Nachtruhe stören 
können, grundsätzlich bis 22:00 Uhr beendet sein müssen. Die einzuhaltende Nachtruhe ist von 
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 

 

 

Fahrgeschäfte, Zelte, Bühnen, Überdachungen, Aktionsflächen  

 

Aufbau von Schausteller-Fahrgeschäften: 

 

ja  

 

nein  

Wenn ja, bitte Art und Abmaße des Geschäftes sowie Betreiber 

angeben: 

 

(bitte ggf. ein Beiblatt verwenden) 

Aufbau von Zelten / Pavillons: 

 

ja  

 

nein  

Wenn ja, bitte Größe angeben: 

 

______ Firsthöhe (in m) 

 

______ Grundfläche m² 

 

Bei mehreren Zelten bitte ein Beiblatt verwenden. 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie für Fliegende Bauten (z.B. Zelte mit einer 

Grundfläche ab 100 m²) eine Ausführungsgenehmigung nach § 68 

Abs. 2 HBO benötigen und diese mindestens drei Tage vor der Inbe-

triebnahme unter Vorlage des Prüfbuches bei der Bauaufsicht des 

Kreises Offenbach nach § 68 Abs. 6 HBO anzeigen müssen. 

Für welche Zwecke ist das Zelt / Pavillon zugelassen? 

(z. B. in der Betriebsanleitung / Prüfbuch etc. nachschauen) 

 

Gewerblich    Privat  
 

______________  

Erfolgt der Aufbau von Bühnen oder Podesten? 

 

ja  

 

nein  

Wenn ja, bitte Standort (Lageplan) und Größe angeben: 

 

Höhe des Bühnenbodens über der Geländeoberfläche ________ m 

 

Höhe der Bühnenkonstruktion incl. Dach                       ________ m 

 

Breite der Bühne _______ m            Tiefe der Bühne    ________ m 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie für fliegende Bauten (z.B. Bühnen mit  

mehr als 5 m Gesamthöhe einschließlich Überdachungen und  

sonstigen Aufbauten sowie mehr als 1,5 m Fußbodenhöhe und mehr 

als 100 m² Grundfläche eine Ausführungsgenehmigung nach  

§ 68 Abs. 2 HBO benötigen und diese mindestens drei Tage vor der 

Inbetriebnahme unter Vorlage des Prüfbuches bei der Bauaufsicht 

des Kreises Offenbach nach § 68 Abs. 6 HBO anzeigen müssen. 

Findet eine Bestuhlung statt? 

 

 

ja  

 

nein  

 

Wenn ja, bitte Bestuhlungsplan als Anlage beifügen. 

 
 
Energie- / Wasserversorgung 

 

Bitte nehmen Sie selbstständig Kontakt mit den Stadtwerken Langen, Telefon 06103 595-0 auf. 
 Abschluss eines befristeten Energie- / Wasserversorgungsvertrages   
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Unterlagen 
 

Ein Plan der Veranstaltung mit eingezeichneten Ständen, Bühnen etc. ist beizufügen. Die 
Vorlage des Planes ist unbedingt erforderlich! 
 
Folgende Unterlagen sollten durch Sie - je nach Umfang der Veranstaltung - vorgelegt werden: 
 
-  Einverständniserklärung Grundstückseigentümer 

-  Lageplan aus dem die Größe und die Aufstellung der Stände, Zelte und Bühnen 

   sowie deren Abstand zu bestehenden Gebäuden ersichtlich ist 

-  Ausführungsgenehmigungen für Bühnen und Zelte / Pavillon (Zeltbücher, Bühnenbücher) 

-  Bestuhlungsplan 

-  Einsatzplan für den Ordnungsdienst / Sicherheitsdienst  

-  Brandschutzkonzept / Fluchtwegeplan / Sanitätsdienstkonzept 

-  Parkraumkonzept / Verkehrskonzept 

-  Sicherheitskonzept  

 

Je nach Art und Umfang der Veranstaltung muss durch den Veranstalter ein Sicherheitskonzept 

erstellt werden. Dies ist in der Regel erforderlich, wenn das Besucheraufkommen der Ver-

anstaltung 5.000 Personen übersteigt, kann jedoch - je nach Art der Veranstaltung - auch bei ge-

ringerem Besucheraufkommen erforderlich sein. Die Entscheidung über das Erfordernis eines Si-

cherheitskonzeptes trifft die örtliche Ordnungsbehörde.  

 

Der Veranstalter kann sich hinsichtlich des anzuwendenden Maßstabes der Sicherheitsan-

forderungen an der Bekanntmachung der Musterversammlungsstättenverordnung (MVStättV) vom 

03. Dezember 2010 (StAnz. 2010 S. 2732) und der Musterverordnung über den Bau und Betrieb 

von Versammlungsstätten (Muster-Versammlungsstättenverordnung - MStättV) der Fach-

kommission Bauaufsicht – ARGEBAU – Stand Juni 2005 – zuletzt geändert durch Beschluss der 

Fachkommission Bauaufsicht vom Februar 2010 - orientieren. 

 

Bitte übergeben Sie das vorliegende Informationspaket bis 2 Monaten vor dem Veranstaltungs-

beginn der Behörde zur Kenntnis. Diese Zeit ist unbedingt erforderlich, da zu der Veranstaltung in 

der Regel  

 

- die Feuerwehr  
- die Bauaufsicht / der vorbeugende Brandschutz 
- die Polizei  
- die Straßenverkehrsbehörde 
- der Eigenbetrieb Rettungsdienst 
- sowie der Fachdienst Umwelt  

 
gehört werden müssen. 

 

Hinweis zum Datenschutz:  

Zur Bearbeitung Ihrer Information werden Ihre Daten gespeichert. 

 

 

Datum: Unterschrift: 
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Hinweise für Fliegende Bauten 
[nach § 68 der Hessischen Bauordnung)] 

 
 
Definition (§ 68 Abs. 1 HBO) 
Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten 
wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. 
 
Dazu zählen auch Fahrgeschäfte. Voraussetzung für die Durchführung des Anzeigeverfahrens  
ist jedoch die Vorlage eines zugehörigen Prüfbuches, in dem eine befristete Ausführungs-
genehmigung enthalten ist. 
 
 
Geeigneter Ort 
Die Ortswahl ist Angelegenheit des Betreibers. Bei Unverträglichkeiten zur Umgebung oder  
Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften kann jedoch die Aufstellung bzw. der Betrieb eines 
fliegenden Baues untersagt werden. Dazu zählen z. B. Lärmemissionen, Stellplatzfragen, Abstand 
zu bestehenden Gebäuden, Naturschutz. 
 
 
Anzeigefreiheit 
Anzeigefrei sind Fliegende Bauten, wenn dies im Prüfbuch extra vermerkt ist oder wenn die Er-
stellung einer Ausführungsgenehmigung nicht erforderlich ist. Das sind: 
 

- Fliegende Bauten mit nicht mehr als 5 m Höhe, die nicht dazu bestimmt sind, von Besucher-
innen oder Besuchern betreten zu werden, 

- Fliegende Bauten mit nicht mehr als 5 m Höhe, die für Kinder betrieben werden und eine  
Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s haben, 

- Bühnen mit nicht mehr als 100 m² Grundfläche, die Fliegende Bauten sind, wenn ihre Höhe 
einschließlich Überdachungen und sonstiger Aufbauten nicht mehr als 5 m und ihre Fuß-
bodenhöhe nicht mehr als 1,50 m beträgt 

- Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit nicht mehr als 100 m² Grundfläche, 
- Toilettenanlagen für Veranstaltungen. 
Bei Aneinanderreihung von anzeigefreien Fliegenden Bauten, ist grundsätzlich die Gesamtanlage 
zu betrachten und für die Einordnung in die Verfahren maßgebend. Falls für die aneinander-
gereihte Anlage kein Prüfbuch existiert und sie als Ganzes nicht anzeigefrei ist, ist in der Regel ein 
Bauantrag zu stellen. 
 
 
Anzeigeverfahren 
Die beabsichtigte Aufstellung genehmigungspflichtiger Fliegender Bauten ist der unteren Bauauf-
sichtsbehörde mindestens drei Tage vorher unter Vorlage des Prüfbuches schriftlich anzuzeigen. 
 
 
Lageplan 
Ein Lageplan im Maßstab 1:1000 ist immer erforderlich. Tragen Sie bitte Folgendes ein: 
 
- das Vorhaben (Zelt) mit den Abmessungen 
- Abstände zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen 
- evtl. Rettungswegführung mit rechnerischem Nachweis und Vermaßung der Rettungswege 
- Verwenden Sie ggf. zusätzliche Pläne im größerem Maßstab (1:500, 1:200, 1:100) 
 
 
Bestuhlungspläne 
Bei größeren Vorhaben (in der Regel ab 200 Besuchern) klären Sie bitte vorher mit uns ab, ob 
Bestuhlungspläne erforderlich sind. 
Verwenden Sie Pläne im Maßstab 1:200 oder 1:100. 
Stellen Sie bitte alle Bestuhlungsvarianten dar, einschließlich der jeweiligen Rettungswegführung 
(ggf. mit rechnerischem Nachweis) und Vermaßung der Rettungswege. 
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Sonstige Gestattungen 
Gestattungen z. B. nach Gaststättengesetz oder Naturschutzrecht sind ggf. gesondert bei den zu-
ständigen Stellen zu beantragen. Für Veranstaltungen sowie für die Erlaubnisse nach dem Gast-
stättengesetz, ist ein Antrag bei der Gemeinde Egelsbach zu stellen. 
 
 
Beteiligte Stellen 
Bei Versammlungsräumen sind Bestuhlungs- und Fluchtwegpläne zusätzlich beim Kreis Offenbach 
– Bauaufsicht bzw. Vorbeugenden Brandschutz - zur Zustimmung einzureichen, falls diese im 
Prüfbuch nicht enthalten sind oder die Ausführung davon abweicht. 
 
 
Materielle Anforderungen nach Baurecht 
Während die statische Berechnung und die Konstruktionspläne des fliegenden Baues einschließ-
lich der erforderlichen Materialzeugnisse und Übereinstimmungserklärungen des Herstellers voll-
ständig im Prüfbuch enthalten sein müssen, sind die örtlichen Gegebenheiten bei jeder Aufstellung 
neu zu beachten. 
 
Dazu zählen unter anderem: 
 
- Abstand von anderen Gebäuden nach HBO  
- Erschließung, Rettungswege und Feuerwehrzufahrt 
- Baugrundverhältnisse 
- Anordnung von Ballast anstatt Erdnägel 

(z. B. wegen vorhandenem Pflaster) 
 

Nach der Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FlBauR) sind die allgemeinen 
und besonderen Betriebsvorschriften einzuhalten. 
 
 
Aufbau und Gebrauchsabnahme 
Die Behörde entscheidet, ob sie eine Gebrauchsabnahme durchführt. Die in der Ausführungsge-
nehmigung vorgeschriebenen Abnahmen durch Sachverständige (z. B. nach Sonderbauverord-
nungen) sind Voraussetzung für die Gebrauchsabnahme. Weitere Sachverständige, insbesondere 
hinsichtlich des Brandschutzes, können hinzugezogen werden. 
Die Gebrauchsabnahme kann unter Auflagen erfolgen. 
Der Termin zur Gebrauchsabnahme ist im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle frühzeitig 
festzulegen. Der Aufbau muss bis dahin abgeschlossen sein; ggf. sind Zwischenabnahmen des 
Rohbaues erforderlich. 
 
 
Abbau 
Mit Ablauf der Aufstellungszeit ist gleichzeitig die Verpflichtung zum Abbau des Fliegenden Baues 
verbunden. 
 
 
Längerfristige Aufstellung 
Bei einer beabsichtigten Aufstellzeit über drei Monate ist regelmäßig zu überprüfen, ob eine Bau-
genehmigung erforderlich ist. In jedem Falle trifft dies ab einer Aufstellzeit von mehr als 6 Monaten 
zu. Setzen Sie sich dazu rechtzeitig mit uns in Verbindung. 
 
 
Ansprechpartner 
Kreis Offenbach 
Fachdienst Bauaufsicht 
Werner-Hilpert-Straße 1  
63128 Dietzenbach 
Tel.: 06074 8180-0 
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Information 
Versicherungsnachweise bei Veranstaltungen nach § 29 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung 

und dessen Verwaltungsvorschrift 
 
 
Veranstaltungshaftpflichtversicherung 
 
Für nachfolgende Veranstaltungsarten muss der Veranstalter zur Abdeckung gesetzlicher Haft-
pflichtansprüche eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung mit folgenden Mindestversicherungen 
vorlegen: 
 

 bei Veranstaltungen mit Kraftwagen und bei gemischten Veranstaltungen 
 

500.000 Euro für Personenschäden (für die einzelne Person mind. 150.000 Euro) 
100.000 Euro für Sachschäden 
  20.000 Euro für Vermögensschäden 

 

 bei Veranstaltungen mit Motorrädern und Karts 
 

250.000 Euro für Personenschäden (für die einzelne Person mind. 150.000 Euro) 
  50.000 Euro für Sachschäden 
    5.000 Euro für Vermögensschäden 

 

 bei Radsportveranstaltungen, anderen Veranstaltungen mit Fahrrädern (Radrennen, Mann-
schaftsfahrten, Radtouren) und sonstigen Veranstaltungen (u. a. Laufveranstaltungen, 
Straßenfeste, Werbeaktionen) 

 
250.000 Euro für Personenschäden (für die einzelne Person mind. 100.000 Euro) 
  50.000 Euro für Sachschäden 
    5.000 Euro für Vermögensschäden 

 
 
Motorsportliche Veranstaltungen  
zusätzliche Haftpflichtversicherung für jedes Fahrzeug 
 
Unabhängig von den oben genannten Summen muss bei motorsportlichen Veranstaltungen, die 
auf nicht abgesperrten Straßen stattfinden, für jedes Fahrzeug ein Haftpflichtversicherungsvertrag 
für die Teilnahme an der Veranstaltung mit folgenden Mindestversicherungssummen nachge-
wiesen werden: 
 

 Haftpflichtversicherung für das einzelne Fahrzeug 
 

1.000.000 Euro bei Veranstaltungen mit Kraftwagen (pauschal) 
   500.000 Euro bei Veranstaltungen mit Motorrädern und Karts (pauschal) 

 
 
Rennen und Sonderprüfungen mit Renncharakter 
zusätzlicher Versicherungsschutz für Veranstalter, Fahrer und Halter 
 
Bei Rennen und Sonderprüfungen mit Renncharakter werden Veranstalter, Fahrer und Halter für 
die Schäden, die durch die Veranstaltung an Personen und Sachen verursacht worden sind, nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen über Verschuldens- und Gefährdungshaftung herange-
zogen. Haftungsausschlussvereinbarungen sind untersagt, soweit sie nicht Haftpflichtansprüche 
der Fahrer, Beifahrer, Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer sowie der Helfer dieser Personen be-
treffen. 
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Der Veranstalter muss einen ausreichenden Versicherungsschutz zur Deckung von Ansprüchen 
aus vorbezeichneten Schäden mit folgenden Mindestversicherungssummen belegen: 
 

 für jede Rennveranstaltung mit Kraftwagen 
 

500.000 Euro für Personenschäden pro Ereignis 
150.000 Euro für die einzelne Person 
100.000 Euro für Sachschäden 
  20.000 Euro für Vermögensschäden 

 

 für jede Rennveranstaltung mit Motorrädern und Karts 
 

250.000 Euro für Personenschäden pro Ereignis 
150.000 Euro für die einzelne Person 
  50.000 Euro für Sachschäden 
  10.000 Euro für Vermögensschäden 

 
 
Unfallversicherung bei motorsportlichen Veranstaltungen 
 
Außerdem hat der Veranstalter bei motorsportlichen Veranstaltungen eine Unfallversicherung für 
den einzelnen Zuschauer in Höhe folgender Versicherungssummen abzuschließen und  
der Behörde vorzulegen: 
 

 Unfallversicherung für den einzelnen Zuschauer 
 

  15.000 Euro für den Todesfall 
  30.000 Euro für den Invaliditätsfall (Kapitalzahlung je Person) 

 
Hierbei muss sichergestellt sein, dass die Beträge der Unfallversicherung im Schadenfall ohne 
Berücksichtigung der Haftungsfrage an die Geschädigten gezahlt werden. In den Unfallversiche-
rungsbedingungen ist den Zuschauern ein unmittelbarer Anspruch auf die Versicherungssumme 
gegen die Versicherungsgesellschaften einzuräumen. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, 
dass an der Veranstaltung nur Personen als Fahrer, Beifahrer oder deren Helfer teilnehmen, für 
die einschließlich etwaiger freiwilliger Zuwendungen der Automobilklubs folgender Unfallversiche-
rungsschutz besteht: 
 

 Unfallversicherung für Fahrer, Beifahrer oder deren Helfer 
 

    7.500 Euro für den Todesfall 
  15.000 Euro für den Invaliditätsfall (Kapitalzahlung je Person) 
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Auszug aus dem Jugendschutzgesetz 
(JuSchG vom 23. Juli 2002 in der Fassung vom 31. Oktober 2008) 

 

§ 1Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes  
1.sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2.sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3.ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
4.ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person 
Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut. 
(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen auf gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrneh-
mung bestimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen von Trägermedien steht 
das elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des Rundfunkstaatsvertrages handelt. 
(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die nach dem Telemediengesetz übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im 
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte. 
(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im Wege der Bestellung und Übersendung einer Ware durch Postversand oder elektronischen 
Versand ohne persönlichen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder ohne dass durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein Versand an Kinder 
und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird. 
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete Jugendliche. 
 

§ 4 Gaststätten 
 

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie 
begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.  
Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 
Uhr morgens nicht gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet 
werden. 
 

§ 5 Tanzveranstaltungen 
 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem 
anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 
 

§ 6 Spielhallen, Glücksspiele 
 

(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern und Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten oder 
ähnlichen Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 
 

§ 9 Alkoholische Getränke 
 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden. 
Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische 
Getränke nicht entnehmen können. 
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis „Abgabe an Personen unter 18 Jahren verbo-
ten, § 9 Jugendschutzgesetz“ in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe wie die 
Marken oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen. 
 

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 
 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren nicht entnehmen können. 
 

§ 11 Filmveranstaltungen 
 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisa-
tion der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- 
und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet 
sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten Person begleitet sind. 
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erzie-
hungsbeauftragten Person gestattet werden 
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und 
Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerblich genutzt werden. 
 (5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische Getränke werben, dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr 
vorgeführt werden. 
 

§ 13 Bildschirmspielgeräte 

 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer personensor-
geberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkon-
trolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- oder Lehrpro-
gramme handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder 
nach § 14 Abs. 7 mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
 

§ 28 Abs. 5 Ordnungswidrigkeit 
 
Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,- Euro geahndet werden. 


